
Leistung und ihre Bewertung – Leistungskonzept 

Die Fachkonferenz des Reismann-Gymnasiums vereinbart ein Konzept zur Leistungsbewertung auf der 

Grundlage des Kernlehrplans Sport NRW, in welchem festgelegt ist, welche Grundsätze und Formen der 

Leistungsmessung und Leistungsbewertung verbindlich in den jeweiligen Jahrgangsstufen gelten bzw. zu 

erbringen sind. Sie stellt dadurch die Vergleichbarkeit der Anforderungen innerhalb einzelner 

Jahrgangsstufen und Schulstufen sicher.  

Die Leistungsbeurteilung orientiert sich dabei am spezifischen Lernvermögen, an den im Lehrplan 

beschriebenen Kompetenzerwartungen und jeweils ausgewiesenen Zielsetzungen eines 

Unterrichtsvorhabens.  

Die Leistungsbeurteilung berücksichtigt die Stimmigkeit von Lernerfolgsüberprüfungen im 

Gesamtzusammenhang des Kernlehrplans Sport. Sie orientiert sich am spezifischen Lernvermögen und an 

den im Lehrplan beschriebenen Kompetenzerwartungen, wobei neben den Ergebnissen auch die Prozesse 

selbst einzubeziehen sind.  

 

1 Grundsätze der Leistungsbewertung 

Folgende Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Sport der Sek. I werden von der Fachkonferenz Sport 

am Reismann-Gymnasium verbindlich festgelegt: 

 Bewertung auf der Grundlage der Bewegungsfelder/ Sportbereiche 

Leistungsbewertung im Laufe der Sekundarstufe I bezieht sich auf alle Bewegungsfelder und Sportbereiche. 

Es wird sichergestellt, dass sich die Leistungsbewertung entsprechend der Anzahl und inhaltlichen 

Schwerpunkte der Kompetenzerwartungen verhält, eine Beschränkung auf einzelne Bewegungsfelder und 

Sportbereiche/Kompetenzerwartungen ist nicht erlaubt. 

 Bewertung unter Berücksichtigung aller Kompetenzbereiche 

Der Sportunterricht in der Sekundarstufe I ist einem Unterrichtsprinzip der reflektierten Praxis verpflichtet. 

Deshalb ist der Bereich Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz jeweils Ausgangspunkt für die 

Entfaltung der Methoden- und Urteilskompetenz.  

Die Leistungsbewertung im Fach Sport bezieht sich auf alle Kompetenzbereiche gemäß dem Kernlehrplan 

Sport: 

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz bezieht 

sich auf psycho-physische, technisch-koordinative, taktisch-kognitive sowie ästhetisch-gestalterische 

Fertigkeiten und Fähigkeiten. Darüber hinaus berücksichtigt dieser Kompetenzbereich aber auch das 

Einbringen systematischen, grundlegenden Wissens in den Bereichen Bewegung, Spiel und Sport. Von 

zentraler Bedeutung für die Realisierung des eigenen sportlichen Handelns und für sportliches Handeln im 

sozialen Kontext ist, über sporttheoretisches Hintergrundwissen sowie Fach- und Sachkenntnisse aus den 



unterschiedlichen Sinngebungsbereichen des Sports zu verfügen und mit diesem Wissen 

situationsangemessen umgehen zu können. 

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Methodenkompetenz  bezieht sich auf methodisch-

strategische wie auch sozial-kommunikative Methoden und Formen selbstständigen Arbeitens allein und in 

der Gruppe. Einerseits sind grundlegende Verfahren, sportbezogene Informationen und relevantes 

Fachwissen zu beschaffen, aufzubereiten, zu strukturieren. Andererseits sind Verfahrenskenntnisse und 

Fähigkeiten, sich selbstständig strukturiert und systematisch mit Aufgaben aus den Bereichen sportlichen 

Handelns auseinander zu setzen und eigenverantwortlich angemessene Lösungswege sowie Handlungspläne 

zu entwerfen in die Leistungsbewertung einzubeziehen. Darüber hinaus sind Verfahren in die 

Leistungsbewertung im Sportunterricht einzubeziehen, die sporttypischen Handlungssituationen in der 

Gruppe angemessen zu berücksichtigen.  

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Urteilskompetenz ist eng verknüpft mit Leistungen in 

allen Kompetenzbereichen. Es umfasst eine kritische Auseinandersetzung mit dem erarbeiteten fachlichen 

und methodischen Hintergrundwissen und der erlebten sportlichen Wirklichkeit, indem das selbstständige, 

auf Kriterien gestützte begründete Beurteilen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert das Finden eines eigenen 

Urteils ebenso wie das verständigungsorientierte Abwägen und den verständnisvoll reflektierten Umgang mit 

Anderen auch in der Sportpraxis. Urteilskompetenz zielt somit auf argumentativ schlüssiges Abwägen und 

Beurteilen, das sich sowohl auf sportpraktische Erfahrungen als auch auf fachliche und methodische 

Kenntnisse stützt. Darüber hinaus zielt das Reflektieren und Einordnen von Lernerfahrungen im 

Zusammenhang mit verschiedenen Sinnrichtungen und Motiven sportlichen Handelns auf den Sinn des 

eigenen Tuns ab. Andererseits bezieht sie aber auch die kritische Auseinandersetzung mit Bewegungs-, 

Spiel- und Sportkulturen ein. 

 Bewertung vor dem Hintergrund sportbezogener Verhaltensdimensionen 

Folgende Aspekte sportbezogenen Verhaltens werden für die Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt, wobei die Angemessenheit und der Anteil an der Bewertung vom Anteil und von der 

jeweiligen Bedeutung innerhalb eines Unterrichtsvorhabens abhängen. 

Leistungen im Bereich sportbezogenen personalen und sozialen Verhaltens beziehen sich immer auf 

Kriterien, die im Unterricht erarbeitet und eingeübt werden können. Die bloße Auflistung von 

Beurteilungsaspekten reicht nicht aus, um sportbezogenes Verhalten angemessen zu beurteilen. 

- Mitgestaltung und Organisation von Rahmenbedingungen  spielen im Sportunterricht eine 

bedeutsame Rolle. Leistungen in diesem Bereich beziehen sich auf das selbstständige und verantwortliche 

Gestalten von sportlichen Handlungssituationen. Leistungen in diesem Bereich berücksichtigen das 

Herrichten von Spielflächen und Geräten, das Verteilen von Rollen oder die Bildung von Mannschaften, das 

Vereinbaren von Regeln. Darüber hinaus beziehen sie sich – altersangemessen – auf gegenseitige Beratung, 

Hilfe sowie Korrektur beim Lernen, Üben und Trainieren.          

- Anstrengungsbereitschaft  spielt in der Leistungsbewertung produkt- und prozessbezogen eine 

wesentliche Rolle. Einerseits bezieht sich Anstrengungsbereitschaft konkret auf das unterrichtliche 



Geschehen und die Bereitschaft, darin engagiert und motiviert mitzuarbeiten. Andererseits bezieht sich 

Anstrengungsbereitschaft aber auch auf die Fähigkeit, selbstständig und eigenverantwortlich die eigene 

psycho-physische Leistungsfähigkeit kontinuierlich und vertieft auch außerhalb des Unterrichts zu verbessern 

und zu erhalten, um darin erfolgreich mitarbeiten zu können. 

- Selbstständigkeit  bezieht sich in der Leistungsbewertung im Sportunterricht auf die Fähigkeit, beim 

Geräteaufbau und -abbau zu helfen und Eigenverantwortung für die Sicherheit im Sportunterricht zu 

gewährleisten. Darüber hinaus geht es auch darum, sich im Sportunterricht selbstständig aufzuwärmen, 

intensiv zu üben und zu trainieren sowie sich auf den Sportunterricht angemessen vor- und nachzubereiten 

sowie für eine angemessene Sportbekleidung zu sorgen. 

- Fairness, Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit  beziehen sich darauf, sich im jeweiligen 

Unterrichtsvorhaben an die Regeln des fairen Umgangs miteinander zu halten,  die Bereitschaft zu zeigen, 

berechtigte Interessen auch mal zurückzustellen, sowie in allen Gruppen konstruktiv mitzuarbeiten und sich 

gegenseitig zu unterstützen. 

 Bewertung vor dem Hintergrund individuellen Leistungsvermögens  

Die Leistungsbewertung zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler individuelle Rückmeldungen über ihren 

Leistungsstand zu ermöglichen und sie vor dem Hintergrund ihres Leistungsvermögens individuell zu fördern 

und zu stärken. Sie ist damit einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflichtet, das das individuelle 

Leistungsvermögen sowie der individuelle Lernfortschritt in der Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt.  

 Bewertung vor dem Hintergrund von Transparenz und Angemessenheit  

Eine (sach-)gerechte Leistungsbewertung setzt voraus, dass Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Erziehungsberechtigte jeweils zu Beginn des Schuljahres mit den Leistungsanforderungen des 

Sportunterrichts in der jeweiligen Jahrgangsstufe durch die Sportlehrkraft vertraut gemacht werden. Deshalb 

legt die Fachkonferenz zu Beginn des Schuljahres den Bildungsplan für das Fach Sport sowie die Grundsätze 

der Leistungsbewertung gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten offen.  

Die Sport unterrichtende Lehrkraft macht zu Beginn eines Unterrichtsvorhabens – neben der Darlegung der 

Zielsetzungen sowie der inhaltlichen Schwerpunkte – die Leistungsbewertung durch die Offenlegung der 

konkreten Leistungsanforderungen sowie der angestrebten Kompetenzen bzw. durch die gemeinsame 

Erarbeitung von Kriterien zur Leistungsbewertung transparent. Lern-, Übungs- und Prüfungssituationen 

stehen dazu inhaltlich und zeitlich in einem angemessenen Verhältnis zueinander. 

Jeweils nach Abschluss eines Unterrichtsvorhabens werden die Schülerinnen und Schüler über ihren 

Lernfortschritt sowie entsprechende Maßnahmen zur individuellen (Leistungs-)Förderung im Sport informiert 

bzw. individuell beraten.  

2 Formen der Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung erfolgt gemäß Kernlehrplan Sport in vielfältigen Formen, die verbindlich vorgegeben 

werden. Diese Vielfalt dient der Möglichkeit zur differenzierten individuellen Rückmeldung über das Erreichen 



von Zielsetzungen im Sportunterricht sowie über den Könnens- und Lernfortschritt in Form von 

Lernerfolgsüberprüfungen, um diese für die individuelle Entwicklungsförderung von Schülerinnen und 

Schülern zu nutzen. Lehrkräften dienen die Lernerfolgsüberprüfungen dazu, Konsequenzen für das weitere 

pädagogische Handeln im Unterricht abzuleiten. Deshalb werden für jedes Unterrichtsvorhaben konkrete 

Leistungsanforderungen hinsichtlich einzubringender punktueller und unterrichtsbegleitender Formen der 

Überprüfung benannt. Diese sind verbindlich. Es bedarf gemeinsamer Vereinbarungen der Fachkonferenz, 

wenn Leistungsanforderungen über- oder unterschritten oder Formen der Leistungsbewertung entgegen den 

Beschlüssen der Fachkonferenz durchgeführt werden sollen. 

Die Fachschaft vereinbart einen Minimalkonsens über verbindliche Formen der Leistungsbewertung. Dabei 

beziehen sich die Lernerfolgsüberprüfungen (allein und/oder in der Gruppe) auf alle drei Kompetenzbereiche 

gemäß dem Kernlehrplan Sport.  

2.1 Prozessbezogene, unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfung  

Sie erwachsen aus dem konkreten Unterrichtsgeschehen auf der Grundlage zuvor festgelegter, der 

Lerngruppe bekannter Kriterien. Sie stellen in besonderer Weise ein geeignetes Instrument zur individuellen 

Rückmeldung für das Erreichen von Lernzielen im Unterricht dar. Deshalb ist eine möglichst zeitnahe 

Rückmeldung zur erbrachten Leistung erforderlich. Darüber hinaus ermöglichen prozessbezogene 

Lernerfolgsüberprüfungen in Form von Langzeitbeobachtungen, Lernleistungen in ihrer Stetigkeit 

einzuschätzen und durch deren langfristige Begleitung und Unterstützung kontinuierlich zu entwickeln. Das 

gilt vor allem für den Bereich von Verhaltensdispositionen im Sport, die sich in partnerschaftlichem fairem, 

kooperativen sowie tolerantem Verhalten zeigen. Die unterrichtsbegleitenden, prozessbezogenen 

Lernerfolgsüberprüfungen beziehen sich auf folgende Formen: 

- selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen  

- Mitgestaltung von Unterrichtssituationen 

- Helfen und Sichern, Geräteaufbau und -abbau, Schiedsrichter- und Kampfrichteraufgaben 

- Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen 

- Anstrengungsbereitschaft, Willenskraft, Kooperations- und Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft 

- Beiträge (mündlich): Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, Beiträge zum 

Unterrichtsgespräch ... 

 

 2.2 Produktbezogene, punktuelle Lernerfolgsüberprüfung  

Sie setzen voraus, dass die Schülerinnen und Schüler mit den an sie gestellten Anforderungen aus dem 

Unterricht vertraut sind und dass hinreichend Gelegenheit zum Üben und Festigen des Erlernten im 

Unterricht bestand. Die Fachschaft Sport verständigt sich darüber, dass dies im Klassenbuch sorgfältig 

dokumentiert wird. Die punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen (allein und/oder in der Gruppe) beziehen sich 

auf folgende Formen: 

- Demonstration von Bewegungshandeln, Präsentationen technisch-koordinativer Fertigkeiten, taktisch-kognitiver 

sowie ästhetisch-gestalterischer Fähigkeiten 

- Fitness-/ Ausdauerleistungstests  

- Qualifikationsnachweise: Schwimmabzeichen, Sportabzeichen  



- Wettkämpfe: Mehrkämpfe, Turniere 

- selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen 

- Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen  

- Schriftliche Beiträge zum Unterricht, z. B. Übungen, Skizzen, Plakate, Tabellen, Kurzreferate, Stundenprotokolle, 

Übungs- oder Trainingsprotokolle, Lerntagebücher, Portfolios 

- Mündliche Beiträge zum Unterricht: z. B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, Beiträge 

zum Unterrichtsgespräch ... 

  
3 Leistungsanforderungen - Kriterien zur Leistungsbewertung 

Die Fachkonferenz Sport legt Kriterien (L 1 – L 17) für gute und ausreichende Leistungen in den 

Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie 7 bis 9 fest (siehe unten). Dabei berücksichtigt sie die im Kernlehrplan 

formulierten Leistungsanforderungen sowie beobachtbares Verhalten, das in allen 

Bewegungsfeldern/Sportbereichen übergreifend erkennbar ist.  

Die Fachkonferenz vereinbart Mindestanforderungen für alle durch die Fachkonferenz im Rahmen der 

Obligatorik vereinbarten Unterrichtsvorhaben (siehe auch Rückseite der Unterrichtsvorhaben - Karten). Die 

vereinbarten Leistungsanforderungen der Unterrichtsvorhaben werden für die jeweiligen UV festgelegt und 

durch entsprechende bewegungsfeldbezogene Kriterien von der Lehrkraft konkretisiert. 

 

3.1 Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 - Übersicht                                                                                                                    
 

Gute Leistungen 

Ende 6 
Leistungsanforderungen 

Ausreichende Leistungen 

Ende 6 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 
Schülerinnen und Schüler verfügen in 

grundlegenden sportlichen Handlungssituationen 
über insgesamt - den Anforderungen voll 

entsprechende - physische 
Leistungsvoraussetzungen zur angemessenen 

Bewältigung der Bewegungsaufgaben und dazu 
notwendiger konditioneller Fähigkeiten. 

psycho-physisch                                         
(6 L 1) 

Schülerinnen und Schüler verfügen insgesamt über 
physische Leistungsvoraussetzungen, die bereits 
altersbezogene Defizite aufweisen, die insgesamt 

aber noch grundlegendes sportliches Handeln 
ermöglichen; Einsicht und Wille zur 

Leistungsverbesserung sind vorhanden. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende technisch- koordinative Fähigkeiten 

in nahezu allen Bewegungsfeldern und 
Sportbereichen (u.a. Bewegungsgenauigkeit, -

fluss, -dynamik, -rhythmus); der Gesamteindruck 
der Bewegungsausführungen wird auch bei kleinen 

Fehlern nicht beeinträchtigt. 

technisch-koordinativ                        
(6 L 2) 

Schülerinnen und Schüler verfügen über mäßig 
ausgeprägte technisch- koordinative Fähigkeiten (u.a. 
Bewegungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -rhythmus), 

die den Anforderungen zum Teil nicht mehr 
entsprechen; der Gesamteindruck der 

Bewegungsausführungen wird auf Grund von Fehlern 
etwas beeinträchtigt. 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in den 
meisten sportlicher Handlungssituationen sowie in 

grundlegenden Spielhandlungen unter 
Berücksichtigung der Beurteilungskriterien taktisch-

kognitiv situativ angemessen. 

taktisch-kognitiv                                    
(6 L 3) 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in sportlicher 
Handlungssituationen sowie grundlegenden 

Spielhandlungen situativ wenig angemessen; einfache 
Handlungssituationen können selten taktisch-kognitiv 

angemessen bewältigt werden. 

Schülerinnen und Schüler bewältigen ästhetisch- 
gestalterische Grundanforderungen entsprechend 
der Aufgabenstellung und berücksichtigen dazu 

geforderte Gestaltungs- und Ausführungskriterien 
jeweils situativ angemessen. 

ästhetisch-gestalterisch                   
(6 L 4) 

Schülerinnen und Schüler bewältigen ästhetisch- 
gestalterische Grundanforderungen selten 
entsprechend der Aufgabenstellung und 

berücksichtigen dazu nur zum Teil die geforderten 
Gestaltungs- und Ausführungskriterien. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende Kenntnisse zum eigenen sportlichen 
Handeln in allen Inhaltsfeldern und können diese 

vor dem Hintergrund erlebter Praxis an 

Fachliche Kenntnisse                
zum eigenen                     

sportlichen Handeln (6 L 5) 

Schülerinnen und Schüler weisen bei den 
grundlegenden Kenntnissen zum eigenen sportlichen 
Handeln in Teilbereichen Lücken auf  und verfügen 

nur über rudimentäre Kenntnisse zum eigenen 



ausgewählten Beispielen reflektiert anwenden und 
nutzen. Sie können jederzeit über ihr eigenes 

sportliches Handeln und das der anderen situativ 
angemessen reflektieren. 

sportlichen Handeln in allen Inhaltsfeldern und 
können über ihr eigenes sportliches Handeln und das 

der anderen wenig sachgerecht reflektieren. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende Kenntnisse zum sportlichen Handeln 

im sozialen Kontext. Sie verfügen über 
differenzierte und vertiefte Kenntnisse und 

Einsichten in den entsprechenden Inhaltsfeldern 
und können diese beim Mit- und Gegeneinander 

stets sozialadäquat und teamorientiert anwenden. 

Fachliche Kenntnisse zum 
sportlichen Handeln im 
sozialen Kontext (6 L 6) 

Schülerinnen und Schüler weisen bei den 
grundlegenden Kenntnissen zum sportlichen Handeln 
im sozialen Kontext in Teilbereichen Defizite auf. Sie 

verfügen nur über rudimentäre Kenntnisse und 
Einsichten in den entsprechenden Inhaltsfeldern und 
können ihre Kenntnisse beim Mit- und Gegeneinander 

nicht sozialadäquat anwenden. 

--- 

Fachliche Kenntnisse zum 
Sport als Teil der                 
gesellschaftlichen                

Wirklichkeit (6 L 7) 

--- 

   

Methodenkompetenz 
Schülerinnen und Schüler wenden grundlegende 

Fachmethoden sowie Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens selbstständig und 

eigenverantwortlich an und nutzen die Kenntnisse 
hierfür situationsangemessen in anderen 

Sachzusammenhängen. 

Methodisch-strategische 
Verfahren anwenden                      

(6 L 8) 

Schülerinnen und Schüler wenden grundlegende 
Fachmethoden sowie Methoden und Formen 

selbstständigen Arbeitens rudimentär und mit starker 
Unterstützung an. Sie können ihre schwach 

ausgeprägte Methodenkompetenz nicht immer 
situationsangemessen auf andere Sachverhalte 

übertragen. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in nahezu allen 
sportlichen Handlungssituationen über 

grundlegende Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 
Kommunikationstechniken und nutzen diese 

situativ beim gemeinsamen Sporttreiben. 

Sozial-kommunikative     
Verfahren anwenden                          

(6 L 9) 

Schülerinnen und Schüler verfügen beim sportlichen 
Handeln nur über unzureichende Gruppenarbeits-, 

Gesprächs- und Kommunikationstechniken. Sie 
nutzen diese beim gemeinsamen sportlichen Handeln 

nur selten situativ angemessen. 

 

Gute Leistungen 

Ende 6 
Leistungsanforderungen 

Ausreichende Leistungen 

Ende 6 

Urteilskompetenz  
Schülerinnen und Schüler schätzen ihre individuelle 

psycho-physische Leistungsfähigkeit sowie ihre 
technisch- koordinativen, taktisch- kognitiven und 
ästhetisch- gestalterischen Fähigkeiten und die der 

Mitschülerinnen und Mitschüler mit Hilfe 
vorgegebener Kriterien selbstständig 

situationsangemessen ein. 

eigenes sportliches Handeln 
und das der Mitschülerinnen 

und Mitschüler (6 L 10) 

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre individuelle 
psycho-physische Leistungsfähigkeit sowie ihre 

technisch- koordinativen, taktisch- kognitiven und 
ästhetisch- gestalterischen Fähigkeiten und die der 

Mitschülerinnen und Mitschüler nur mit Hilfe 
grundlegend ein. Ihre Selbst- und 

Fremdwahrnehmung ist in nahezu allen Bereichen 
schwach ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen weitgehend angemessen ein. 

Grundlegende Sachverhalte/ 
Rahmenbedingungen des 

eigenen sportlichen 
Handelns, des Handelns im 
sozialen Kontext (6 L 11) 

Schülerinnen und Schüler schätzen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen sehr vereinfacht und sachlich 

nicht immer angemessen bzw. häufig nur unter 
starker Mithilfe. 

Schülerinnen und Schüler schätzen die Anwendung 
und Nutzung methodisch-strategischer sowie 

sozial-kommunikativer Verfahren und Zugänge in 
Bewegung, Spiel und Sport bei sich selbst und 

anderen  stets angemessen ein. 

methodisch-strategische 
und sozial-kommunikative 

Verfahren und Zugänge bei 
Bewegung, Spiel und Sport 

(6 L 12) 

Schülerinnen und Schüler schätzen die Anwendung 
und Nutzung methodisch-strategischer sowie sozial-

kommunikativer Verfahren und Zugänge in 
Bewegung, Spiel und Sport bei sich selbst und 

anderen  oft nicht  angemessen ein. 

Beobachtbares Verhalten 

Schülerinnen und Schüler unterstützen einen 
geordneten Unterrichtsablauf und zeigen in 

verschiedenen sportlichen Handlungssituationen 
Verantwortungsbereitschaft für sich selbst und 

andere. Sie unterstützen weitgehend selbstständig 
das Herrichten und Aufrechterhalten der 

Sportstätte. 

Selbst- und                 
Mitverantwortung (6 L 13) 

Schülerinnen und Schüler unterstützen den 
geordneten Unterrichtsablauf nur auf ausdrückliche 
Anweisung und zeigen in verschiedenen sportlichen 

Handlungssituationen kaum 
Verantwortungsbereitschaft für sich selbst und 
andere. Sie unterstützen das Herrichten und 

Aufrechterhalten der Sportstätte nur auf 
ausdrückliche Aufforderung. 

Schülerinnen und Schüler zeigen in Lern-,                  Leistungswille,                    Schülerinnen und Schüler zeigen in Lern-, Übungs-, 



Übungs-, Trainingsprozessen kontinuierlich eine 
hohe Bereitschaft, die Ziele des Unterrichts zu 

erreichen; das bezieht sich sowohl auf 
sportbezogene kognitive wie auch auf kognitive 

Prozesse. Sie zeigen hohe 
Anstrengungsbereitschaft. 

Leistungsbereitschaft,                    
Anstrengungsbereitschaft                

(6 L 14) 

Trainingsprozessen eine geringe Bereitschaft, die 
Ziele des Unterrichts zu erreichen; das bezieht sich 
sowohl auf sportbezogene kognitive wie auch auf 
kognitive Prozesse. Sie zeigen von sich aus kaum 

Anstrengungsbereitschaft. 

Schülerinnen und Schüler setzen sich im 
Sportunterricht situationsangemessen eigene Ziele 
und verfolgen diese weitgehend selbstständig  bis 

zur Zielerreichung.   

Selbstständigkeit (6 L 15) Schülerinnen und Schüler setzen sich im 
Sportunterricht situationsangemessen selten eigene 

Ziele und müssen im Lern- Übungs- und 
Trainingsprozess  vom Lehrer zur Zielerreichung  eng 

geführt werden. 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
bewegungsfeld- und sportbereichsspezifischen 

Organisations- und Sicherheitsbedingungen und 
wenden diese allein und in der Gruppe unter 

Aufsicht der Lehrkraft sachgerecht an. 

Mitgestaltung und                 
Organisation von                    

Rahmenbedingungen                      
(6 L 16) 

Schülerinnen und Schüler kennen die bewegungsfeld- 
und sportbereichsspezifischen Organisations- und 
Sicherheitsbedingungen nur teilweise und wenden 

diese nur auf ausdrückliche Aufforderung des Lehrers 
und unter seiner Anleitung sachgerecht an. 

Schülerinnen und Schüler haben ein auf 
Gerechtigkeit ausgerichtetes Werteverständnis und 

kooperieren in sportlichen Handlungssituationen 
alters- und situationsadäquat. Sie nehmen 

Rücksicht auf andere und zeigen Konfliktfähigkeit 
und Empathie. Darüber hinaus können sie ihr 

eigenes Verhalten sowie das Verhalten der anderen 
in Wettkampf- und Spielsituationen angemessen 

reflektieren.  

Fairness, 
Kooperationsbereitschaft 

und -fähigkeit                       
(6 L 17) 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in einfachen 
Spielhandlungen sowie  in sportlichen 

Handlungssituationen häufig situativ unangemessen. 
Sie haben überwiegend den eigenen Vorteil im Blick 

und zeigen sich wenig einsichtig im Blick auf die 
Wertevorstellungen und Lösungsmöglichkeiten 

anderer. Darüber hinaus können sie kaum kritische 
Distanz zu ihrem eigenen sportlichen Handeln 

entwickeln.  

 



3.2 Leistungsanforderungen am Ende der Jahrgangsstufen 9 - Übersicht 

Gute Leistungen 

Ende 9 
Leistungsanforderungen 

Ausreichende Leistungen 

Ende 9 

Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz  
Schülerinnen und Schüler zeigen eine dauerhaft 
hohe Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft 

sowie einen individuell förderlichen Leistungswillen 
ohne Rücksicht auf individuelle sportliche 

Interessen und Neigungen. Darüber hinaus zeigen 
sie die Bereitschaft, diese auch weiterhin zu 

verbessern. 

psycho-physisch  

(9 L 1) 

Schülerinnen und Schüler zeigen häufig eine geringe 
Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft sowie einen 
nur gering ausgeprägten Leistungswillen. Die psycho-
physische Belastbarkeit ist schwach entwickelt. Es ist 

häufig ein Vermeidungsverhalten zu beobachten.  
Einsicht und Wille zur Leistungssteigerung sind wenig 

ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in komplexen 
technisch- koordinative Anforderungen (u.a. 
Bewegungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -

rhythmus) in nahezu allen Bewegungsfeldern und 
Sportbereichen über ausgeprägte technisch- 

koordinative Fertigkeiten; der Gesamteindruck der 
Bewegungsausführungen ist sicher und zeigt hohe 

Bewegungsqualität. 

technisch-koordinativ  

(9 L 2) 

Schülerinnen und Schüler weisen technisch- 
koordinative Mängel auf (u.a. bei 

Bewegungsgenauigkeit, -fluss, -dynamik, -rhythmus), 
die den Anforderungen kaum entsprechen; der 

Gesamteindruck der Bewegungsausführungen wird 
auf Grund von Fehlern in der Bewegungsausführung 

qualitativ gemindert. Der Bewegungsfluss muss 
unterbrochen werden. 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich in den 
meisten sportlichen Handlungssituationen sowie in 
grundlegenden Spielhandlungen taktisch-kognitiv 

situativ stets angemessen. Eine ausgeprägt 
differenzierte Selbst- und Fremdwahrnehmung 

führt auch unter Druckbedingungen zu 
sachgerechten und situativ angemessenen 

taktisch-kognitiven Entscheidungen. 

taktisch-kognitiv (9 L 3) Schülerinnen und Schüler verhalten sich in den 
meisten sportlichen Handlungssituationen sowie in 
grundlegenden Spielhandlungen taktisch-kognitiv 

situativ selten angemessen. Eine fehlerhafte Selbst- 
und Fremdwahrnehmung führt oftmals – bereits bei 

geringen Druckbedingungen - zu fehlerhaften 
taktisch-kognitiven Entscheidungen. 

Schülerinnen und Schüler bewältigen auch 
komplexe ästhetisch- gestalterische Anforderungen 

entsprechend der Aufgabenstellung. Sie 
berücksichtigen dazu geforderte Gestaltungs- und 
Ausführungskriterien stets situativ angemessen. 

ästhetisch-gestalterisch                   
(9 L 4) 

Schülerinnen und Schüler bewältigen komplexe 
ästhetisch- gestalterische Anforderungen selten 

entsprechend der Aufgabenstellung und 
berücksichtigen dazu nur zum Teil die geforderten 

Gestaltungs- und Ausführungskriterien.  

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
weitreichende Kenntnisse zum eigenen sportlichen 
Handeln in allen Inhaltsfeldern und können diese 

vor dem Hintergrund erlebter Praxis souverän 
reflektiert anwenden und nutzen. Sie können 

jederzeit über ihr eigenes sportliches Handeln und 
das der anderen situativ angemessen differenziert 

reflektieren. 

Fachliche Kenntnisse                
zum eigenen                     

sportlichen Handeln  

(9 L 5) 

Schülerinnen und Schüler weisen kaum angemessene 
Grundkenntnisse zum eigenen sportlichen Handeln 
auf. Sie weisen in weiten Bereichen Lücken auf. Sie 

verfügen nur über rudimentäre Kenntnisse zum 
eigenen sportlichen Handeln in allen Inhaltsfeldern 

und können über ihr eigenes sportliches Handeln und 
das der anderen nicht immer sachgerecht 

reflektieren. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über vertiefte 
Kenntnisse zum sportlichen Handeln im sozialen 

Kontext. Sie weisen sehr differenzierte Kenntnisse 
und Einsichten in den entsprechenden 

Inhaltsfeldern nach und können diese beim Mit- 
und Gegeneinander auch unter hohen 
Druckbedingungen sozialadäquat und 

teamorientiert anwenden. 

Fachliche Kenntnisse zum 
sportlichen Handeln im 

sozialen Kontext  

(9 L 6) 

Schülerinnen und Schüler weisen schwach 
ausgeprägte Grundlagekenntnisse zum sportlichen 

Handeln im sozialen Kontext in nahezu allen 
Bereichen vor. Sie weisen lückenhafte Kenntnisse und 
Einsichten in den entsprechenden Inhaltsfeldern nach 
und können diese beim Mit- und Gegeneinander auch 

nicht in Standardsituationen sozialadäquat und 
teamorientiert anwenden. 

Schülerinnen und Schüler verfügen über 
grundlegende Kenntnisse zum Sport als Teil der 

gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie können einfache 
gesellschaftliche Phänomene des Sports 

sachgerecht einordnen und für eigene sportliche 
Werthaltungen und Einstellungen nutzen. 

Fachliche Kenntnisse zum 
Sport als Teil der                 
gesellschaftlichen                

Wirklichkeit  

(9 L 7) 

Schülerinnen und Schüler verfügen kaum über 
angemessenes Grundlagenwissen im Bereich des 

Sports als Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Sie 
können nicht einmal grundlegende  gesellschaftliche 
Phänomene des Sports sachgerecht einordnen und 

für eigene sportliche Werthaltungen und 
Einstellungen nutzen. 



 

Gute Leistungen 

Ende 9 
Leistungsanforderungen 

Ausreichende Leistungen 

Ende 9 

Methodenkompetenz 
Schülerinnen und Schüler wenden vielfältige 
Fachmethoden sowie Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens selbstständig und 

eigenverantwortlich an. Sie können diese mühelos 
auf andere Sachverhalte übertragen. Sie weisen 

dabei hohe Selbststeuerungskompetenz auf.  

Methodisch-strategische 
Verfahren anwenden  

(9 L 8) 

Schülerinnen und Schüler wenden Fachmethoden 
sowie Methoden und Formen selbstständigen 

Arbeitens kaum selbstständig und eigenverantwortlich 
an und können diese auch nicht ohne starke 

Unterstützung  auf andere Sachverhalte übertragen 
und anwenden. Sie weisen nur sehr geringe 

Selbststeuerungskompetenzen auf. 

Schülerinnen und Schüler verfügen in nahezu allen 
sportlichen Handlungssituationen über 

differenzierte Gruppenarbeits-, Gesprächs- und 
Kommunikationstechniken und nutzen diese 

situativ angemessen beim gemeinsamen 
Sporttreiben. 

Sozial-kommunikative     
Verfahren anwenden  

(9 L 9) 

Schülerinnen und Schüler verfügen beim sportlichen 
Handeln oft nicht über sachgerechte Gruppenarbeits-, 
Gesprächs- und Kommunikationstechniken. Sie lassen 

diese beim gemeinsamen sportlichen Handeln 
ungenutzt. 

Urteilskompetenz 
Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre 

sportbezogene Handlungskompetenz und die der 
Mitschülerinnen und Mitschüler selbstständig, 
differenziert – auch unter Druckbedingungen - 

situationsangemessen ein. 

eigenes sportliches Handeln 
und das der Mitschülerinnen 

und Mitschüler  

(9 L 10) 

Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre 
sportbezogene Handlungskompetenz und die der 
Mitschülerinnen und Mitschüler kaum sachgerecht 

ein. Ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung ist nur sehr 
schwach ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler beurteilen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen auch unter 

Druckbedingungen sachgerecht und differenziert  

Grundlegende Sachverhalte/ 
Rahmenbedingungen des 

eigenen sportlichen 
Handelns, des Handelns im 

sozialen Kontext  

(9 L 11) 

Schülerinnen und Schüler nutzen ihre eigenen 
Kenntnisse und die der Mitschülerinnen und 

Mitschüler  über sportbezogene Sachverhalte und 
Rahmenbedingungen kaum/ wenig sachlich. Ihre 

Selbst- und Fremdwahrnehmung ist schwach 
ausgeprägt. 

Schülerinnen und Schüler beurteilen die 
Anwendung und Nutzung methodisch-strategischer 

sowie sozial-kommunikativer Verfahren und 
Zugänge im Sport bei sich und anderen stets 

eigenverantwortlich und differenziert. 

methodisch-strategische 
und sozial-kommunikative 

Verfahren und Zugänge bei 
Bewegung, Spiel und Sport 

(9 L 12) 

Schülerinnen und Schüler beurteilen die Anwendung 
und Nutzung methodisch-strategischer sowie sozial-
kommunikativer Verfahren und Zugänge im Sport bei 

sich und anderen unsachgerecht/ lückenhaft. 

Beobachtbares Verhalten 
Schülerinnen und Schüler unterstützen einen 

geordneten Unterrichtsablauf und übernehmen 
Verantwortung für sich und andere. Sie 

unterstützen das Herrichten und Aufrechterhalten 
der Sportstätte selbstständig. 

Selbst- und                 
Mitverantwortung  

(9 L 13) 

Schülerinnen und Schüler unterstützen einen 
geordneten Unterrichtsablauf nur auf Anweisung und 

übernehmen kaum Verantwortung für sich und 
andere. Sie unterstützen das Herrichten und 

Aufrechterhalten der Sportstätte nur nach Anweisung.  

Schülerinnen und Schüler zeigen in Lern-,                 
Übungs-, Trainingsprozessen eine hohe 

Bereitschaft, Unterrichtsziele zu erreichen; das 
bezieht sich auf sportbezogene - wie auch auf 

Reflexionsphasen; die Anstrengungsbereitschaft ist 
hoch. 

Leistungswille,                    
Leistungsbereitschaft, 

Anstrengungsbereitschaft  

(9 L 14) 

Schülerinnen und Schüler zeigen sich in Lern-, 
Übungs-, Trainingsprozessen wenig interessiert und 
bemüht, Unterrichtsziele zu erreichen; das bezieht 

sich auf sportbezogene - wie auch auf 
Reflexionsphasen. Die Anstrengungsbereitschaft ist 

gering. 

Schülerinnen und Schüler setzen sich 
situationsangemessen eigene Ziele,  wählen 

sachgerecht fachliche Kenntnisse und 
Fachmethoden bzw. Methoden und Formen 
selbstständigen Arbeitens situations- und 

altersangemessen aus und verfolgen avisierte, 
realistische  Ziele eigenständig bis zur 

Zielerreichung.   

Selbstständigkeit  

(9 L 15) 

Schülerinnen und Schüler setzen sich selten situativ 
angemessene eigene Ziele und müssen im Lern- 

Übungs- und Trainingsprozess  von der Lehrkraft zur 
Zielerreichung  stark angeleitet werden. Sie verfolgen 

Unterrichtsziele oftmals erst nach mehrfacher 
Aufforderung. 

Schülerinnen und Schüler kennen die 
Bewegungsfeld - und Sportbereich - spezifischen 
Organisations- und Sicherheitsbedingungen und 

wenden diese allein und in der Gruppe sachgerecht 
an. 

Mitgestaltung und                 
Organisation von                    

Rahmenbedingungen  

(9 L 16) 

Schülerinnen und Schüler kennen die Bewegungsfeld 
- und Sportbereich - spezifischen Organisations- und 
Sicherheitsbedingungen nur teilweise und wenden 

diese nur auf ausdrückliche Aufforderung der 
Lehrkraft sachgerecht an. 

Schülerinnen und Schüler haben ein auf 
Gerechtigkeit ausgerichtetes Werteverständnis, 

kooperieren und kommunizieren alters- und 

Fairness, 
Kooperationsbereitschaft  
und -Kooperationsfähigkeit 

Schülerinnen und Schüler verhalten sich häufig 
situativ unangemessen und können die Leistungen 

anderer kaum anerkennen und wertschätzen. 



situationsadäquat. Sie nehmen sie Rücksicht auf 
andere und zeigen Konfliktfähigkeit und Empathie. 
Darüber hinaus können sie ihr eigenes Verhalten 

sowie das Verhalten anderer in sportlichen 
Konfliktsituationen angemessen reflektieren. 

(9 L 17) Außerdem können sie kaum kritische Distanz zu 
ihrem eigenen sportlichen Handeln entwickeln. Es 

gelingt ihnen kaum, ihr eigenes Verhalten sowie das 
Verhalten anderer in sportlichen Konfliktsituationen 

angemessen zu reflektieren. 

 
 

4  Grundsätze der Notenbildung 
 

Die Fachkonferenz Sport des Reismann-Gymnasiums einigt sich auf folgende Grundsätze der Notenbildung: 

Die Leistungsbewertung erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess, bezieht sich auf alle Unterrichtsvorhaben und 

berücksichtigt alle Formen und Grundsätze der Leistungsbewertung in einem angemessenen Rahmen. Unverschuldete 

Unterrichtsausfälle werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  

Außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport  - wie z. B. leistungssportliches Engagement, die Teilnahme an 

Schulsportwettkämpfen, die Ausbildung zur und der Einsatz als Sporthelferin oder Sporthelfer, sowie ehrenamtliche 

Tätigkeiten - werden als Bemerkungen auf dem Zeugnis vermerkt. Sie können jedoch nur in besonderen Fällen als Teil 

der Sportnote berücksichtigt werden (bei einem hohen Anteil von leistungssportlich / schulsportlich bedingten Fehlzeiten 

beim eigentlichen Schulsportunterricht). Im Falle solch hoher Fehlzeiten im eigentlichen Schulsportunterricht ist das 

Formular (s. Anhang) vom entsprechenden Übungsleiter / Trainer / Betreuer der regelmäßig stattfindenden Maßnahmen 

auszufüllen. 

Der Erwerb von Qualifikationsnachweisen zum Schwimmen im Rahmen des Unterrichts wird im Zeugnis vermerkt. 

 

5  Notenbildung bei der Facharbeit 
 

Das Raster zur Bewertung von Facharbeiten im Fach Sport ist im Anhang zu finden. 

 

 

 
 
 



REISMANN-GYMNASIUM PADERBORN, SCHULJAHR   __________ 
 

BEWERTUNG DER FACHARBEIT IM FACH SPORT 
 
 

Name des Verfassers der Facharbeit: __________________________ 
 
 

Teilleistung A: Form der Arbeit (Anteil an der Gesamtnote 10%) 
 

 Bewertungskriterien 
Pkt. 
max. 

Pkt. 
err. 

1 
Erfüllung der formalen Layout-Vorgaben (Deckblatt, Inhalts-
verz., Kapitelnummer., Seitenzahlen, Blocksatz, Ränder etc.) 

2  

2 
Sprachliche Qualität 
(Korrektheit, Ausdrucksvermögen) 

4  

3 
Quellen, Belegführung/Zitierweise, Quellenverzeichnis 
(durchgängig korrekte Angaben) 

2  

4 
Anhang 
(zweckdienliche Auswahl und Aufbereitung) 

2  

Summe Form: 10  

 
 

B: Darstellerische und methodische Qualität (Anteil 30%) 
 

1 

logische, in sich schlüssige und fokussierte Darstellung: 
- stringenter Aufbau, d.h. i.d.R.:  

Fragestellung entwickelnde Einleitung,  
„Antworten“ generierender/diskutierender Hauptteil,  
auf Fragestellung bezogene, rekapitulierende 
Schlussbetrachtung; 

- der „rote Faden“ ist durchgängig erkennbar gemacht; 
- erkennbare, logische Sinnabschnitte  

(Kapitel mit sinnvollen Absätzen) 

10  

2 
sachgerechte Fachsprache  
(Kenntnis, Klärung und Verwendung von Fachbegriffen) 

5  

3 Trennung von Fakten und Behauptungen/Meinungen 5  

4 
zweckgerichtete Auswahl und Auswertung von vorliegenden 
Quellen und Daten, auch zweckgerichteter Einsatz von Zitaten 

5  

5 
zweckdienliche eigenständige Erhebung von Daten  
(Auswahl und Anwendung d. Untersuchungsinstruments/e) 

5  

Summe Darstellung und Methodik: 30  

 



C: Inhaltliche Qualität (Anteil 45%) 
 

1 
differenzierte, angemessen komplexe Erfassung der 
Problemstellung und daraus inhaltlich zielgerichtet abgeleitete 
Bearbeitung 

10  

2 
angemessener, selbstständiger Theoriebezug  
(theoriegeleitete/„wissenschaftl.“ fundierte Analyse bzw. 
Anwendung) 

10  

3 
schlüssige Interpretation und logische Gedankenführungen, 
Begründungen 

10  

4 
Ertrag der Arbeit  
(Umfang und Differenziertheit des Erkenntnisgewinns der Arbeit; 
ggf. schlüssige Handlungskonsequenzen) 

15  

Summe Inhalt: 45  

 

D: Sonstiges (Anteil 15%) 
 

1 

Entwicklungs- und Arbeitsprozess  
- Sorgfalt, Verlässlichkeit  

während Beratungsprozess vor Abgabe 
- Aufwand der Arbeit, Arbeitseinsatz/Engagement des Verf. 

8  

2 
inhaltl. und/oder methodische Eigenständigkeit und Individualität 
der Arbeit, Kreativität 

7  

3 
ggf. weiteres, sachdienliches Kriterium oder „Extrapunkte“ für 
besondere Leistung in oberen Bereichen  

(5)  

Summe Sonstiges: 15  

 

Gesamtpunktzahl (Teilleistungen A – D) 100  

 

 Note:                                                                        Paderborn, ________ 

 
 
Note 

Punktzahl 
Facharbeit 

  
Note 

Punktzahl 
Facharbeit 

15 100 – 95   7   59 –  55 

14  (sehr gut)   94 – 90   6   54 –  50 

13   89 – 85   5  (ausreichend)   49 –  45 

12   84 – 80   4   44 –  40 

11  (gut)   79 – 75   3   39 –  35 

10   74 – 70   2  (mangelhaft)   34 –  30 

  9   69 – 65   1   29 –  25 

  8  (befriedigend)   64 – 60   0  (ungenügend)   24 –    0 

 


